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Am 22. April 2021 ist das Abkom-
men von Escazú in Kraft getreten. 
Es sichert das Recht auf Informa-
tion, öffentliche Beteiligung und 
den Zugang zur Justiz bei umwelt-
relevanten Angelegenheiten.  
Erstmals weltweit wird darin auch 
ein rechtlich verbindlicher Schutz 
für Umwelt- und Menschen-  
rechts aktivist_innen festgelegt.

Das Abkommen schafft neue  
Mindeststandards für Menschen- 
und Umweltrechte in Lateiname-
rika und der Karibik. Damit kann 
der steigenden Zahl von sozial- 
ökologischen Konflikten in der Re-
gion effektiver begegnet werden. 

Das Abkommen enthält auch Re-
gelun gen zur Unternehmensver-
antwortlichkeit, aus denen sich 
neue Möglichkeiten für eine ge-
rechtere internationale Handels-
politik ergeben – besonders mit 
Blick auf die aktuelle Debatte um 
internationale Lieferkettengesetze.
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DAS ABKOMMEN VON ESCAZÚ

Als eine historische Leistung für die Region und die Welt be-
zeichnete UN-Generalsekretär António Guterres das »Ab-
kommen für den Zugang zu Justiz, Information und öffentli-
che Teilhabe in Umweltangelegenheiten in Lateinamerika 
und der Karibik«, kurz Escazú-Abkommen, am Tag seines In-
krafttretens am 22. April 2021. Es ist das erste regionale Um-
weltabkommen in Lateinamerika und der Karibik und ging 
aus der Konferenz der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung aus dem Jahre 2012 (Rio+20) hervor. Vorausge-
gangen war ein mehrjähriger Verhandlungsprozess mit 24 
Staaten Lateinamerikas und der Karibik, der im März 2018 
mit der Unterzeichnung des Vertragsdokuments im costa-ri-
canischen Escazú zum Abschluss kam. Verhandlungsführer 
waren Chile und Costa Rica, während das Sekretariat die 
UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Kari-
bik (CEPAL) innehatte. Erstmalig waren bei multilateralen 
Verhandlungen in den Länderdelegationen und verschiede-
nen Komitees auch Vertreter_innen der Zivilgesellschaft so-
wie Umwelt- und Menschenrechtsexpert_innen am gesam-
ten Verhandlungsprozess beteiligt. Mit der Ratifizierung 
durch Mexiko im November 2020 wurde die Mindestzahl 
von elf Vertragspartnern erreicht, die für das Inkrafttreten 
des Abkommens notwendig waren. Mittlerweile wurde das 
Abkommen von zwölf Ländern der Region ratifiziert.1

 
Basis für das Abkommen ist die Rio-Erklärung zu Umwelt und 
Entwicklung von 1992, insbesondere deren Grundsatz 10, in 
dem international erstmals das Recht auf Beteiligung, Infor-
mationszugang und die Schaffung eines entsprechenden 
Rechtsrahmens festgelegt wurde. Ziel des Escazú-Abkom-
mens ist die Garantie des Zugangs zu umweltbezogenen In-
formationen, der öffentlichen Beteiligung an umweltrelevan-
ten Entscheidungsprozessen, des Zugangs zur Justiz bei Um-
weltbelangen und des Rechts jeder Person, in einer gesunden 
Umwelt zu leben. Damit verknüpft das Abkommen beispiel-
haft Menschen- und Umweltrechte und kann einen wegwei-
senden Beitrag zur Entwicklung neuer Standards leisten. 

Zentrale Säulen des Escazú-Abkommens sind:

 – Recht auf Zugang zu umwelt- und entscheidungs-
relevanten Informationen: Die teilnehmenden Staa-
ten verpflichten sich, ihre Gesetze zum Informationszu-
gang entsprechend zu aktualisieren und spezielle Insti-
tutionen aufzubauen oder zu benennen, die dieses 
Recht garantieren. Die relevanten Informationen umfas-
sen dabei alle Bereiche von Umwelt und natürlichen 
Ressourcen, Umweltrisiken oder potenziell negative 
Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit sowie Umwelt-
schutz und -Management. Auch private und öffentliche 
Unternehmen werden in die Pflicht genommen. Bei-
spielsweise ist vorgesehen, relevante Unterlagen wie 
Umweltverträglichkeitsstudien in den lokalen Sprachen 
zur Verfügung zu stellen und Nachhaltigkeitsberichte 
der Unternehmen über ihre soziale und ökologische Bi-
lanz offenzulegen.

1 Antigua und Barbuda, Argentinien, Bolivien, Ecuador, Guayana, 
Mexiko, Nicaragua, Panama, Sankt Vicent und die Grenadinen,  
Sankt Kitts und Nevis, Santa Lucia, Uruguay.

 –  Stärkung und Ausweitung der Beteiligungsrechte: 
Das Escazú-Abkommen verpflichtet die Mitgliedsstaa-
ten, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine offene 
und inklusive Beteiligung der lokalen Bevölkerung bei 
allen Entscheidungen garantieren, die ihre Umweltrech-
te und ihren Lebensraum betreffen. Das Abkommen 
ergänzt damit die von den meisten Ländern ratifizierte 
ILO-Konvention 169, welche die Anhörung indigener 
Gruppen garantiert, um Menschen- und Umweltrechte 
und erweitert den Kreis der Begünstigten. Die frühzeiti-
ge Einbeziehung der Zivilgesellschaft soll insbesondere 
sozial-ökologischen Konflikten bei Großprojekten in der 
Region vorbeugend entgegenwirken.

 –  Verbesserter Zugang zur Justiz: Damit Betroffene 
ihre Forderungen auf dem nationalen Rechtsweg einkla-
gen können, verpflichtet das Escazú-Abkommen die 
Staaten dazu, spezielle Institutionen wie Umweltge-
richtshöfe zu benennen oder einzurichten. Darüber hin-
aus sollen Klagerechte eingeräumt und Schadensaus-
gleich ermöglicht werden. Als besonderer Fortschritt 
kann bewertet werden, dass das Abkommen die Um-
kehr der Beweispflicht ermöglicht und die Staaten dazu 
verpflichtet, unentgeltliche Unterstützung und Beratung 
im Justizverfahren zu stellen, z. B. bei der Beweiserbrin-
gung. Im Fall einer Klage muss zunächst der nationale 
Rechtsweg beschritten werden. Erst wenn dabei keine 
befriedigende Entscheidung erreicht wird, kann Klage 
beim interamerikanischen Menschengerichtshof einge-
reicht werden.

 –  Schutz von Umwelt- und Menschenrechtsaktivist_
innen: Mit der Ratifizierung des Abkommens verpflich-
ten sich die beteiligten Staaten dazu, Maßnahmen ge-
gen die Bedrohung und Einschüchterung von Umwelt- und 
Menschenrechtsaktivist_innen zu ergreifen. Der Schutz 
der Aktivist_innen wird erstmals weltweit in einem mul-
tilateralen Abkommen geregelt, wodurch das Esca-
zú-Abkommen über die Regelungen der Aarhus-Kon-
vention von 1998 hinausgeht. Diese Regelung ist von 
besonderer Relevanz, da Lateinamerika weltweit die 
gefährlichste Region für Umweltaktivist_innen und Jour-
nalist_innen darstellt. Nach Angaben der internationa-
len NGO Global Witness wurden 2019 alleine in Latein-
amerika 148 Klimaaktivist_innen ermordet. Die höchste 
Todesrate verzeichnet dabei Kolumbien (64), gefolgt von 
Brasilien (24) und Mexiko (18). Besonders betroffen von 
Bedrohungen und Übergriffen sind zudem Frauen und 
Indigene.

Begleitend zu allen Bereichen des Abkommens sind Pro-
gramme zur Information sowie der Weiterbildung zum Um-
weltrecht für Justiz und Verwaltung, nationale Menschen-
rechtsorganisationen und die breite Öffentlichkeit vorgese-
hen, wobei Interkulturalität und Geschlechterinteressen da-
bei stets berücksichtigt werden sollen.

Mit dem Abkommen werden regionale Mindeststandards 
für Menschen- und Umweltrechte festgelegt. Damit sollen 
auch bestehende Asymmetrien im nationalen Rechtsrah-
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men abgebaut werden. Während Staaten wie Mexiko be-
reits vor Jahren Gesetze zum Informationszugsang verab-
schiedet haben, bestehen vor allem in den kleineren karibi-
schen Staaten noch immer große Defizite.

REDUZIERUNG SOZIAL-ÖKOLOGISCHER 
KONFLIKTE

Mit dem Inkrafttreten des Abkommens ist auch die Hoff-
nung verbunden, einen Beitrag zur Reduzierung der wach-
senden Zahl von sozial-ökologischen Konflikten in der Regi-
on leisten zu können. In den vergangenen Jahren ist die Zahl 
der Konflikte um Großprojekte in Bergbau und Infrastruktur 
sowie dem Bau von Straßen und Staudämmen oder der Ent-
waldung zur Schaffung von Agrarflächen erheblich gestie-
gen. Laut Angaben von CEPAL ist Lateinamerika die Region 
mit den meisten Umweltkonflikten im Bergbausektor welt-
weit. Obwohl die meisten Länder über eine Umweltgesetz-
gebung verfügen, werden Umweltschäden und -zerstörung 
infolge der Megaprojekte oft nicht berücksichtigt oder in 
Umweltverträglichkeitsstudien schöngerechnet. Trotz der 
bestehenden Regelungen zur Konsultation der betroffenen 
lokalen Gruppen, z. B. im Rahmen der ILO-Konvention 169, 
wird die lokale Bevölkerung – wenn überhaupt – erst infor-
miert und einbezogen, nachdem die relevanten Entschei-
dungen bereits in den weit entfernten Hauptstädten getrof-
fen worden sind. Dabei eskalieren vor allem die Konflikte 
um Investitionen in Bergbau und Ölförderung.

Lateinamerika ist in den vergangenen Dekaden zur wich-
tigsten Region für Bergbauprojekte geworden. Die Region 
verfügt über große Vorkommen an Lithium, Silber, Kupfer, 
Gold und seltenen Erden sowie Erdöl. Die meisten Investiti-
onen werden in Brasilien, Chile, Mexiko und Peru getätigt. 
Die Deviseneinnahmen aus dem Export der überwiegend 
unverarbeiteten Erze sind eine wesentliche Stütze der Staats-
haushalte, sodass Investitionen in Bergbau in vielen Ländern 
weiter gefördert werden, z. B. durch Steuersubventionen 
oder die Lockerung von Umweltauflagen.

Infolge des Wirtschaftseinbruchs durch die Covid-19-Pande-
mie ist die Abhängigkeit von und das Interesse an neuen In-
vestitionen weiter gewachsen. Damit steigt auch die Gefahr, 
dass die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin Vorrang ge-
genüber einer nachhaltigen Umweltpolitik genießt, wäh-
rend Umweltverschmutzung und die Zerstörung von 
Ökosystemen, die für das Weltklima von großer Bedeutung 
sind, als Kollateralschäden betrachtet werden. Zudem ist mit 
den Großprojekten die Konkurrenz um knappe Ressourcen 
wie Boden und Wasser verbunden, wodurch die Lebens-
grundlagen der lokalen Bevölkerung, die überwiegend von 
der Landwirtschaft lebt, bedroht sind.

Bei vielen Projekten sind auch nur sehr geringe Kompensati-
onen für die Anwohner_innen vorgesehen. Die Folge sind 
lokale Konflikte, die oft eskalieren, kriminalisiert und mit Po-
lizei- oder Militärgewalt niedergeschlagen werden. Obwohl 
in einigen Ländern wie Peru Deeskalationsmechanismen 
existieren, scheitert ein proaktives Konfliktmanagement 

meist an schwachen oder nicht vorhandenen staatlichen In-
stitutionen, fehlendem politischen Willen und Korruption. 

Das Escazú-Abkommen könnte hier durch die neuen Rege-
lungen zum Informationszugang und zur Beteiligung sowie 
durch einen verbesserten Zugang zur Justiz einen wesentli-
chen Beitrag zur Erreichung von mehr Umweltgerechtigkeit 
leisten. 

WIDERSTAND AUS DER WIRTSCHAFT UND 
POTENZIALE FÜR DIE HANDELSPOLITIK 

Mit dem Inkrafttreten des Escazú-Abkommens im April 2021 
ist nun zunächst der Rahmen gesetzt worden; die langfristi-
ge Wirkung des Abkommens ist hingegen wesentlich von 
den folgenden Schritten abhängig. Eine wichtige Weichen-
stellung wird dabei die erste Mitgliederkonferenz (Conferen-
cia de los Partes – COP) sein, die innerhalb der nächsten 
zwölf Monate stattfinden wird und auf der die weiteren Ver-
fahrensregeln diskutiert werden. Bisher zeichnet sich unter 
den Mitgliedern kein Konsens zur Einrichtung eines Compli-
ance Committee ab, wie es im Rahmen der Aarhus-Konven-
tion vorgesehen ist. Vielmehr hofft man, den auf Kooperati-
on ausgerichteten Ansatz aus dem Verhandlungsprozess 
fortführen zu können, und setzt auf gegenseitige Beratung 
sowie den Austausch von Best Practices. Vorgesehen ist auch 
der Aufbau eines Finanzierungsinstruments. 

Eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg des Abkommens 
ist zudem der weitere Ratifizierungsprozess, der bisher nur 
schleppend verlief. Erst mit der Unterschrift Mexikos im No-
vember 2020 konnte die notwendige Mindestteilnehmer-
zahl für das Inkrafttreten des Vertrages im vorgesehenen 
Zeitraum erreicht werden. Gemeinsam mit Argentinien be-
teiligen sich damit zwei Big Player der Region aktiv am Pro-
zess, während weitere zentrale Akteure wie Brasilien, Chile 
und Peru eine Ratifizierung derzeit ablehnen. Während die 
Haltung Brasiliens unter der aktuellen Regierung niemanden 
überraschte, kam die ablehnende Haltung Chiles unerwar-
tet, da das Land neben Costa Rica die treibende Kraft bei 
den Verhandlungen war. Seit dem Wechsel der Regierung 
von der Mitte-links-Koalition unter Michelle Bachelet zum 
rechtskonservativen Bündnis unter Sebastián Piñera ist das 
Interesse am Escazú-Abkommen erheblich gesunken. Wie 
auch in Peru befürchtet man durch die Ratifizierung einen 
zu starken Eingriff in die nationale Souveränität und sinken-
de Investitionen. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, 
dass zentrale Inhalte bereits in der nationalen Gesetzge-
bung verankert sind. Zudem wird die Einbeziehung zivilge-
sellschaftlicher Organisationen als deren einseitige Bevorzu-
gung gewertet.

In allen Ländern der Region existiert darüber hinaus ein star-
ker Widerstand seitens der Privatwirtschaft gegen das Ab-
kommen, der auch in den Parlamenten zu einer Ablehnung 
oder Verschiebung der Ratifizierung geführt hat. Selbst in 
progressiven politischen Parteien der Region findet das Ab-
kommen nur wenig Resonanz. Generell wird das Abkommen 
vor allem von der Zivilgesellschaft unterstützt. Die Befürwor-
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ter_innen argumentieren insbesondere damit, dass im Esca-
zú-Abkommen klar geregelt ist, dass jeder Staat seine Um-
weltpolitik auch weiterhin frei regeln kann. Durch die Schaf-
fung einheitlicher, landesübergreifender Standards könne 
der Vertrag aber dazu beitragen, Arbeits- und Umweltstan-
dards anzugleichen und damit Wettbewerbsnachteilen ent-
gegenzuwirken. Nicht zu unterschätzen ist zudem der Ge-
winn an internationaler Anerkennung, die mit der Ratifizie-
rung für ein Land verbunden ist. 

Darüber hinaus könnte eine erfolgreiche Umsetzung des 
Abkommens einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von 
mehr Vertrauen in die Demokratie der Region leisten. Wie 
die regelmäßigen Umfragen des Latinobarómetro zeigen, ist 
die Akzeptanz für die Demokratie in Lateinamerika und der 
Karibik in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. 
Transparente Verfahren und Partizipation bei Entscheidun-
gen über Großprojekte und im Justizsystem könnten dieser 
negativen Entwicklung entgegenwirken.

Obwohl das Abkommen vor allem auf Umwelt- und Men-
schenrechtspolitik ausgerichtet ist, eröffnet es auch neue An-
sätze für die Handelspolitik – sowohl in der Region Latein-
amerika und Karibik als auch international mit ihren Handel-
spartnern. Die Regelungen des Escazú-Abkommens stehen 
im Einklang mit weiteren internationalen Abkommen wie den 
OECD-Regelungen (Mitglieder der OECD in der Region sind 
Chile, Kolumbien und Mexiko), den UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte von 2011 sowie den Um-
weltstandards der Amerikanischen Menschenrechtskonventi-
on. In den vergangenen Jahren wurden in multilateralen Han-
delsabkommen Klauseln zur Einhaltung von Arbeits- und Um-
weltstandards aufgenommen, wenn auch meist ohne Sankti-
onsmöglichkeiten. Die Einbeziehung des Escazú-Abkommens 
in die Ausgestaltung der Handelsvereinbarungen liefert daher 
neue Möglichkeiten, diese Klauseln zu unterfüttern. Auch für 
die Umsetzung der in Deutschland und Europa diskutierten 
bzw. verabschiedeten Lieferkettengesetze kann das Esca-
zú-Abkommen durch seine Regelungen zur Unternehmens-
verantwortung ein wichtiger Faktor sein. Beispiele hierzu 
könnten das aktuell kontrovers diskutierte Handelsabkom-
men zwischen der Europäischen Union und den Merco-
sur-Staaten oder das Freihandelsabkommen zwischen der EU 
und den Andenländern Ecuador, Kolumbien und Peru sein. 
Dadurch könnten Synergien erzielt werden, welche über die 
einzelnen Abkommen und Gesetze weit hinausgehen. 

VOM PAPIERTIGER ZUM MEILENSTEIN

Angesichts der gefährlichen Lage für Umwelt- und Men-
schenrechtsaktivist_innen und der sich verschärfenden Kli-
makrise schafft das Escazú-Abkommen wegweisende neue 
Standards für Menschen- und Umweltrechte in Lateinameri-
ka. Damit das Abkommen aber kein weiterer Papiertiger 
bleibt, sondern tatsächlich zu einem Meilenstein für eine so-
zial-ökologische Veränderung wird, ist auch in Zukunft Lob-
by- und Informationsarbeit progressiver Akteure nötig – so-
wohl in den einzelnen Ländern Lateinamerikas und der Kari-
bik als auch bei deren wichtigen Handelspartnern weltweit. 

Darüber hinaus sind auch weiterhin Anstrengungen in den 
Mitgliedsländern selbst zu unternehmen, um mehr Kohärenz 
von Nachhaltigkeitspolitiken in ihren nationalen Entwick-
lungsstrategien zu erreichen und den auch in Lateinamerika 
immer noch weit verbreiteten Gegensatz zwischen wirt-
schaftlicher Entwicklung und Umweltpolitik zu überwinden. 
Der Abbau der sozialen Ungleichheiten in der Region kann 
letztlich nur durch eine sozial-ökologische Transformation er-
reicht werden. Das Escazú-Abkommen könnte dafür eine 
entscheidende Grundlage bieten. 
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Am 22. April 2021 ist das Abkommen 
von Escazú in Kraft getreten. Es sichert 
das Recht auf Information, öffentliche 
Beteiligung und den Zugang zur Justiz 
bei umweltrelevanten Angelegenheiten. 
Erstmals weltweit wird darin auch ein 
rechtlich verbindlicher Schutz für Umwelt- 
und Menschenrechtaktivist_innen fest-
gelegt. Mit dieser Regelung geht Escazú 
über die Aarhus-Konvention von 1998 hi-
naus.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie hier:
www.fes.de/referat-lateinamerika-und-karibik

Das Abkommen schafft neue Mindest-
standards für Menschen- und Umwelt-
rechte in Lateinamerika und der Karibik. 
Damit kann der steigenden Zahl von 
sozial- ökologischen Konflikten in der Re-
gion effektiver begegnet werden. Stand 
Mai 2021 haben zwölf Länder Latein-
amerikas und der Karibik das Abkommen 
ratifiziert, allerdings lehnen besonders 
zentrale Länder wie Brasilien, Chile und 
Peru die Ratifizierung derzeit ab.

Das Abkommen enthält auch Regelun-
gen zur Unternehmensverantwortlich-
keit. Daraus ergeben sich neue Möglich-
keiten für eine gerechtere internationale 
Handelspolitik. Besonders mit Blick auf 
die aktuelle Debatte um internationale 
Lieferkettengesetze ist das Abkommen 
daher von Bedeutung.
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